
   
 

Sechste Satzung zur Änderung der 
Fachprüfungs- und Studienordnung 

für den Masterstudiengang Biomedical Computing 
an der Technischen Universität München 

 
Vom 6. November 2014 

 
Auf Grund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 58 Abs. 1 Satz 1 und Art. 61 Abs. 2 
Satz 1 sowie Art. 43 Abs. 5 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die 
Technische Universität München folgende Änderungssatzung: 
 

§ 1 
 

Die Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Biomedical Computing 
an der Technischen Universität München vom 16. Mai 2009, zuletzt geändert durch Satzung 
vom 21. Mai 2013, wird wie folgt geändert: 
 
1. § 36 Abs. 1 Nr. 3 erhält folgende Fassung: 

 
„3. einen Nachweis über Fachkenntnisse in Form eines „Graduate Record Examination 

(GRE) General Test“ oder in Form eines „Graduate Aptitude Test in Engineering“ 
(GATE) für Bewerberinnen und Bewerber, die ihr Erststudium in folgenden Ländern 
abgeschlossen haben: China, Bangladesch, Indien, Iran, Pakistan; für andere 
Bewerberinnen und Bewerber mit einem Erststudium, das nicht in einem 
Unterzeichnerstaat des Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen 
im Hochschulbereich in der europäischen Region vom 11. April 1997 (im Folgenden: 
Lissabon-Konvention) abgeschlossen wurde, wird die Einreichung des Tests nach 
Satz 1 empfohlen, da dieser bei Vorliegen wesentlicher Unterschiede hinsichtlich der 
mit dem Erstabschluss nachgewiesenen Kompetenzen gemäß Abs. 2 nachgefordert 
wird; bei Abschlüssen, die aus Unterzeichnerstaaten der Lissabon-Konvention 
stammen, wird eine Nachforderung nicht erforderlich; die genauen Angaben zur 
Durchführung der Tests werden rechtzeitig auf den Internetseiten des 
Prüfungsausschusses bekannt gegeben,“ 

 
2. In Anlage 2: Eignungsverfahren wird in 5.1.1 Nr. 1 folgender Satz 7 angefügt: 

 
„7Ist gem. § 36 Abs. 1 Nr. 3 ein GRE- oder GATE-Test vorzulegen, wird bei 
entsprechendem erfolgreichen Nachweis davon ausgegangen, dass hinsichtlich der im 
Erstabschluss nachgewiesenen Kompetenzen keine wesentlichen Unterschiede 
bezüglich des Niveaus gegenüber den unter Ziffer 5.1.1 Nr. 1 Satz 2 genannten 
Referenzkriterien vorliegen und die curriculare Analyse entsprechend den o. g. Kriterien 
durchgeführt wird.“ 

 

§ 2 
 

1Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2014 in Kraft. 2Sie gilt für alle Studierenden, 
die ab dem Sommersemester 2015 ihr Fachstudium an der Technischen Universität München 
aufnehmen. 
  



   
 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats der Technischen Universität München vom 
8. Oktober 2014 sowie der Genehmigung durch den Präsidenten der Technischen Universität München vom 
6. November 2014. 
 
München, den 6. November 2014 
 
Technische Universität München 
 
Wolfgang A. Herrmann 
Präsident 
 
Diese Satzung wurde am 6. November 2014 in der Hochschule niedergelegt; die Niederlegung wurde am 
6. November 2014 durch Anschlag in der Hochschule bekannt gemacht. Tag der Bekanntmachung ist daher der 
6. November 2014. 


